
 

 

 Bekanntmachung  

des Regierungspräsidiums Tübingen  

im 

Planfeststellungsverfahren  

nach § 35 Absatz 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 

 

zum Vorhaben 

Planfeststellungsverfahren für die  

Deponieerweiterung Roter Hau II  

durch Erhöhung der Deponie sowie  

Umwidmung eines Teilbereiches von DK 0 in DK I  

Gemarkung Kirchen, An der Bundesstraße 311,  

89584 Ehingen-Stetten  

 

 

Das Regierungspräsidium Tübingen führt auf Antrag des Landkreises Alb-Donau-Kreis, Schiller-

straße 30, 89077 Ulm (Vorhabenträger) für das oben genannte Vorhaben ein Planfeststellungsver-

fahren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) unter dem Aktenzeichen RPT 54.2/8983.01-02 

UL-L durch. Daneben besteht die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVP) nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); diese ist unselb-

ständiger Teil des Planfeststellungsverfahrens.   

 

Der Landkreis Alb-Donau-Kreis plant aufgrund knapper werdenden Deponieraums und stetig stei-

gender Mengen an Baureststoffen die Deponieerweiterung Roter Hau II. Bei dem zur Planfest-

stellung vorgelegten und beantragten Vorhaben handelt es sich um die Deponieerweiterung Roter 

Hau II durch Erhöhung der Deponie sowie Umwidmung eines Teilbereiches von DK 0 in DK I, Ge-

markung Kirchen, An der Bundesstraße 311, 89584 Ehingen-Stetten. Betreiber der Deponie ist der 

Landkreis Alb-Donau-Kreis.  
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Von der beantragten Planfeststellung betroffen sind auf der Gemarkung Ehingen laut Eigentümerver-

zeichnis die folgenden Flurstücke:  

6255 1653 1654 1655/1 1655/2 1656 1657 1658 

 

Von der beantragten Planfeststellung betroffen sind auf der Gemarkung Ehingen-Kirchen laut Eigen-

tümerverzeichnis die folgenden Flurstücke:  

3157 3158 3174 3175 3209 4118/2 6260 6264 

6248 6254 6257 6258 6261 6265 6262 6275 

6262/1 6263       

  

Die betroffenen Flurstücke stehen im Eigentum privater Dritter. 

 

Der vorliegende Planfeststellungsantrag beinhaltet die nachfolgenden Änderungen und Genehmi-

gungstatbestände:  

- Neumodellierung (Überhöhung) der Deponieoberfläche (max. Überhöhung ca. 6,50 m). 

- Genehmigung der bereits erfolgten Überfüllung der Deponie (Westseite). 

- Umwidmung eines Teilbereiches des genehmigten Deponieklasse 0 Deponiebereiches 

in Deponieklasse I. 

- technische Ausführung des neuen Deponieabschnittes. 

- Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur breitflächigen Versickerung von unverschmutztem 

- Niederschlagswasser in den Untergrund. 

- Befreiung von der Wasserschutzgebietsverordnung des Landratsamtes Alb-Donau- 

- Kreis vom 11.08.1992. 

- Antrag auf befristete Waldumwandlung. 

 

Für das Vorhaben ist gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UVPG in Verbindung mit der Nr. 12.2.1 

Anlage 1 zum UVPG eine Umweltverträglichkeitsprüfung, die unselbstständiger Teil des abfallrecht-

lichen Planfeststellungsverfahrens ist, vorgeschrieben.  

Der am 20.06.2018 eingereichte und zuletzt am 03.09.2020 ergänzte Plan entspricht den Anforde-

rungen des § 6 UVPG. 

Für die Prüfung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens hat die Antragstellerin einen UVP-Bericht 

(Umweltverträglichkeitsstudie) vorgelegt, der als Anlage 4 Bestandteil der Antragsunterlagen ist.  



 
 

 

3

Zusätzlich wurden folgende entscheidungserheblichen Unterlagen (insbesondere Gutachten, Be-

richte, Empfehlungen) bei der zuständigen Behörde vorgelegt:  

- Wasserrechtliche Sachverhalte (Anlagen 11 und 18)  

- Landschaftspflegerischer Begleitplanung mit integriertem Umweltverträglichkeitsbericht (Anlage 4).  

 

Die vollständigen Antragsunterlagen bestehen darüber hinaus aus allgemeinen und detaillierten Er-

läuterungen des Vorhabens und aller damit zusammenhängender Maßnahmen (einschließlich der 

Stilllegungs- und Nachsorgephase), Bedarfsprognose, Angaben zum Standort, Setzungsprognose, 

Nachweise zum Basis-, Böschungs- und Oberflächenabdichtungssystem, Nachweise zur Sickerwas-

serfassung und -ableitung, Nachweise zur Oberflächenentwässerung, vorläufige Qualitätsmanage-

mentpläne, erforderliche Lagepläne, Schnitte und Detailpläne. 

 

Die Planunterlagen (die Antragsunterlagen bestehend aus Zeichnungen, Gutachten und Erläuterun-

gen), aus dem sich Art, Umfang, Anlass und Lage des Vorhabens ergeben, und die Unterlagen zur 

Prüfung der Umweltverträglichkeit liegen gemäß § 38 Absatz 1 Satz 1 KrWG i. V. m. § 73 Absatz 3 

Satz 1, Absatz 4 und 5 VwVfG und § 19 UVPG in Verbindung mit dem Planungssicherstellungsgesetz 

(PlanSiG) einen Monat lang in der Zeit vom 

Montag, 23.11.2020, bis einschließlich Montag, 28.12.2020 

an nachfolgenden Stellen während der Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Bitte be-

achten Sie, dass aufgrund der Corona-Krise, soweit nachfolgend angegeben, eine Einsichtnahme 

vor Ort nicht oder teilweise nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist. 

 

Regierungspräsidium Tübingen 

Konrad-Adenauer-Str. 20 

72072 Tübingen 

2. Stock, Raum N 227  

Eine vorherige Anmeldung ist unter Tel.: 07071/757-3097 erforderlich. 

 

 

Stadt Ehingen 

Bürgerbüro 

Marktplatz 1 

89584 Ehingen (Donau)  

Die Stadtverwaltung ist derzeit coronabedingt geschlossen; bitte erfragen Sie Öffnungszeiten 

und Zugangsmöglichkeiten unter Tel.: 07391/503-0. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Dienststellen, sofern diese nicht pandemiebedingt geschlossen 

sind, in der Regel nur mit Schutzmaske (beispielsweise Behelfs-Mund-Nasen-Maske aus Stoff oder 
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mit einem Tuch oder Schal vor Mund und Nase) sowie nur unter Einhaltung der Hygiene- und Ab-

standsregeln betreten werden dürfen. 

Während der Auslegungs- und Einwendungsfrist sind der Antrag und die Antragsunterlagen zusätz-

lich auf der Homepage des Regierungspräsidiums Tübingen, unter https://rp.baden-wuerttem-

berg.de/rpt in der Rubrik Bekanntmachungen/Planfeststellungsverfahren unter dem Link 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt5/Ref51/Seiten/Deponie-Roter-Hau-II.aspx 

verfügbar. 

Weiterhin können für die Dauer der Auslegung die vorgenannten Unterlagen gemäß § 20 UVPG 

auch über das zentrale Internetportal abgerufen werden (Startseite des UVP-Portals auf uvp-ver-

bund.de aufrufen und als Suchbegriff „Roter Hau II“ eingeben). 

 

 

1. In diesem Verwaltungsverfahren kann jeder bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Aus-

legungsfrist, also bis einschließlich Montag, 11.01.2021 beim Regierungspräsidium Tübingen, 

Referat 51 oder bei der Stadt Ehingen, Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder, sofern 

coronabedingt möglich, zur Niederschrift bei der auslegenden Dienststelle bzw. elektronisch un-

ter Verwendung einer elektronischen Signatur an das Regierungspräsidium Tübingen,  

E-Mail: abteilung5@rpt.bwl.de erheben. Die Einwendung muss innerhalb der Einwendungsfrist 

den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Nach Ab-

lauf dieser Frist sind Einwendungen oder Äußerungen von Gesetzes wegen ausgeschlossen, 

soweit sie nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in 

Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf 

jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift 

als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls können diese Einwendungen 

unberücksichtigt bleiben. 

2. Die Einwendung – gleich in welcher Form – muss die vollständige Adresse des Einwenders ent-

halten. Einwendungen in Schriftform sind zu unterzeichnen, Einwendungen in elektronischer 

Form sind mit einer elektronischen Signatur zu versehen. Auf Verlangen des Einwenders werden 

dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe der Einwendung an den Antragsteller und an 

die beteiligten Behörden unkenntlich gemacht, wenn diese Angaben zur ordnungsgemäßen 

Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. 

3. Die genannte Frist und der Einwendungsausschluss nach Verstreichen der Einwendungs-/ Äu-

ßerungsfrist gilt auch für die anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie sonstige Vereini- 

gungen, soweit diese sich für den Umweltschutz einsetzen und nach in anderen gesetzlichen 

Vor-schriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Ver-

fahren anerkannt sind. Diese werden hiermit von der Auslegung des Plans benachrichtigt. 
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4. Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, die sich 

auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) beziehen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren. 

5. Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen bzw. Äuße-

rungen sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange mit dem Träger des Vorha-

bens, den Behörden, Verbänden und Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen erho-

ben haben, in einem Termin erörtert, der noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Die Behörden, 

der Träger des Vorhabens, die vorstehend unter 3. angesprochenen Vereinigungen und diejeni-

gen, die Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, 

werden von diesem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vor-

zunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Vertretung 

durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Voll-

macht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. Bei Ausbleiben ei-

nes Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.  

6. Gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weisen wir darauf hin, dass die gegen 

den Plan erhobenen Einwendungen und die darin mitgeteilten personenbezogenen Daten aus-

schließlich für dieses Verfahren durch das Regierungspräsidium Tübingen als Anhörungs- und 

Planfeststellungsbehörde erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten 

werden benötigt, um den Umfang der jeweiligen Betroffenheit beurteilen zu können, und werden 

an den Vorhabenträger und ihre Beauftragten sowie die fachlich mit dem Verfahren befassten 

Behörden sowie an übergeordnete Behörden in regelmäßig nicht anonymisierter Form zur Aus-

wertung weitergegeben. Die Verarbeitung der Daten ist zur sachgerechten Erfüllung unserer 

Aufgabe als für das Planfeststellungsverfahren zuständige Behörde erforderlich und erfolgt auf 

Grundlage von § 4 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) i. V. m. Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buch-

stabe e DSGVO. Sowohl der Vorhabensträger als auch deren Beauftragte sind zur Einhaltung 

der DSGVO verpflichtet.  

Ergänzend wird auf die Datenschutzerklärung des Regierungspräsidiums Tübingen (u. a. mit 

den Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten) verwiesen. Diese ist abrufbar über den Link in 

der Fußzeile der Internetseite oder unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/Documents/Daten-

schutzerklaerung_RPen.pdf . 

7. Bereits abgegebenen Stellungnahmen behalten ihr Gültigkeit und müssen nicht erneut vorgelegt 

werden. 

8. Durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellungnah-

men, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten können 

nicht erstattet werden. 

9. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu 

entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern bei Bedarf in einem gesonder-

ten Entschädigungsverfahren behandelt.  
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10.Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststel-

lungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an 

die einwendenden Personen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn 

mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.  

11.Die vorstehenden Ausführungen gelten für die Beteiligung der Öffentlichkeit zu den Umweltaus-

wirkungen des UVP-pflichtigen Bauvorhabens nach §§ 9 und 6 UVPG entsprechend. Der be-

troffenen Öffentlichkeit wird im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Äußerung gegeben. 

Weitere relevante Informationen sind erhältlich bzw. Äußerungen und Fragen können innerhalb 

der Einwendungsfrist beim Regierungspräsidium Tübingen – Referat 51, Konrad-Adenauer-

Straße 20, 72072 Tübingen oder abteilung5@rpt.bwl.de eingereicht werden. 

 

 

Arnika Schaupp 
Regierungspräsidium Tübingen 
 

 


